
319 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (289 der B~i- die Dauer der Haftzeit bei ungerechtfertigter 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Untersuchungshaft oder ungerechtfertigter Ver­
Sozialversicherungsgesetz abgeändert wird urteilung Beitragszeitender Pflichtversicherung 
(13. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche- in der Pensionsversicherung zu erwerben. 
rungsgesetz), Bundesgesetz, mit dem das Der Entwurf der 10. No v eil e zum 
Gewerbliche Selbständigen-Pensionsversiche- Ge we r bl ich e n Sei b s t ä n d i gen - P e n­
rungsgesetz abgeändert wird (10. Novelle si 0 n s ver s ich e run g s g e set z sieht die 
zum Gewerblichen Selbständigen-Pensions- Beseitigung der Bedürftigkeit als Voraussetzung 
versicherungsgesetz), Bundesgesetz, mit dem für die Erwerbsunfähigkeitspension, eine Locke­
das Landwirtschaftliche Zuschußrenten- rung der Hemmungsvorschriften des § 66 Abs. 4 
versicherungsgesetz abgeändert wird (6. No- GSPVG., eine Erhöhung der Richtsä'tze für die 
velle zum Landwirtschaftlichen Zuschuß-. Ausgleichszulage wie in der 13. Novelle zum 

rentenversicherungsgesetz). ASVG. sowie eine Erhöhung des Beitragssatzes 

Der von der Bundesregierung vorgelegte Ent­
wurf einer 13. No v e 11 e zum A 11' gern e i­
nen Sozialversicherungsgesetz 
sieht vor allem eine nach Anfallsjahren gestaffelte 
perzentuelle Erhöhung der Leistungen vor, wo­
nach ab 1. Jänner 1964 die Pensionen aus der 
Pensionsversicherung - mit Ausnahme des 
Knappschaftssoldes - sowie auch die Renten aus 
der Unfallversicherung, soweit sie nicht nach 
festen Beträgen bemessen wurden, neu bemessen 
werden. 

Die in der Novelle vorgesehene Erhöhung der 
Richtsätze für die Ermittlung der Ausgleichs­
zulage hat ihren Grund einerseits in. der 
inzwischen eingetretenen Entwicklung auf dem 
Lohn- und. Preissektor, anderseits aber auch in 
der Nachziehung der Pensionen. 

von 7 auf 7'5 v. H. vor. . 

Im Entwurf der 6. N 0 v e 11 e zum L a n d­
wir t s c h a f t 1 ich e n Zu s c h u ß ren t e! n­
ver s ich e run g s g es e t z steht die Beseiti­
gung der Bedürftigkeit als Voraussetzung für die 
Erlangung einer Erwerbsunfähigkeitszuschuß­
rente im Vordergrund. 

Der Ausschuß für soziale Verwalt.ung hat die 
erwähnten Gesetzentwürfe in seiner Sitzung am 
9. Dezember 1963 eingehend beraten. Im Laufe 
der Beratungen wurden Abänderungsanträge der· 
Abgeordneten. Ing. H ä u s e rund Alt e n­
bur ger zu den drei Gesetzentwürfen einge­
bracht. 

Bezüglich der vorgeschlagenen Abänderungen 
ist im ·einzelnen folgendes zu bemerken: 

Sozial-An weiteren Regelungen sieht die Novelle, Zur 13. Novelle zum Allgemeinen 
einem Wunsche der freiberuflich tätigen Tier- versicherungsgesetz: 
ärzte entsprechend, die Einbeziehung dieses Per-
sonenkreises mit Wirksamkeit vom 1. Jänner Zu Art. I Z. 1: 
1964 in die Pensions-, Kranken- und Unfall- Durch diese Änderung wird bewirkt, daß die 
versicherung vor. Die Zeiten -einer selbständigen bloße Pflichtmitgliedschaft zu einer Tierärzte­
Erwerbstätigkeit, die vor dem Zeitpunkt der kammer ohne' gleichzeitige freiberufliche Aus­
Einführung der Pflichtversicherung für diese übung des tierärztlichen Berufes die Pflichtver­
Berufsgruppe in die Pensionsversicherung zurück- sicherung in der Kranken- und Unfallversiche­
gelegt wurden, sollen als Ersatzzeiten angerechnet rung nicht begründet. Damit wird gegenüber der 
werden. Die Novelle enthält auch die Möglich- Regierungsvorlage vermie~en, daß Pflichtmit­
keit, durch Nachentrichtung von Beiträgen für glieder einer Tierärztekammer, . die schon auf 
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2 319 der Beilagen 

Grund anderer gesetzlicher Vorschriften kranken­
versichert sind, wie etwa die als Hochschul~ 
assistenten tätigen Tierärzte oder die sogenann­
ten Industrietierärzte, auf Grund der bloßen 
Kammermitgliedschaft doppelt versichert wären. 
üben sie jedoch neben ihrer unselbständigen 
Erwerbstätigkeit eine Privatpraxis aus, sollen sie 
so wie alle anderen Kammermitglieder der neu 
eingeführten Pflichtversicherung unterl'iegen. 

schaft für die Tierärzte die Beiträge zur Pen- , 
sions-, Kranken- und Unfallversicherung ein­
heben müss,en. Aus administrativen Gründen 
scheint es zweckmäßiger, den Beitrags,einzug den 
Gebietskrankenkassen zu übertragen. 

Zu Art. I Z. 7: 

Hier handeilt es sich lediglich um die Berichti­
gung eines Zitierungsfehlers. 

Zu Art. 1 Z. 17: 

Im Zusammenhang mit der Einfügung einer 
neuen Z. 3 mußte die Bezeichnung der folgenden 
Ziffern bis einsChließlich 14 geändert werden 
und die Bestimmung der Z. 15 entfaHen. 

Zu Art. I Z. 16 und Art. 11 Abs. 6: 

Die Neufassung des § 201 a und die dazu­
gehörige übergangsbestimmung entsprechen der 
analogen Anderung zur 13. Novelle zum ASVG. 

Die Zitierungsänderungen stehen mit der Ein­
fügung einer neuen Z. 3 in die Regierungsvorlage 
im Zusammenhang. 

Die vom Ausschuß beschlossene Fassung weicht 
von der Regierungsvorlage im wesentlichen darin 
ab, als' Beiträge nur für solche Zeiten nachent­
richtet werden, als es sich um Zeiten handelt, Zur 6. Novell~ zum Landwirtschaftlichen Zu-
für die von der betreffenden Versichertengruppe schußrentenversicherungsgesetz: 

überhaupt Beiträge entrichtet werden konnten. Zu Art. I Z. 4 und Art. 11 Abs. 3: 
Die Beitragsnachentrichtung selbst wird nicht Eb .. B . h d GSPVG 
d ff "b I f I . I enso wie Im erelc e es . waren 

em Betro enen u er assen, sondern er 0' gt mich d' B . . LZVG b ff d 
Form einer Legalzession des Entschädigungs- a~1 .Ie estlmmu~gen Im " .. , ~tre en 
b . f d "d' V'ch "I dte Beltragsnachentnchtung fur Zelten emer un-etrages au en zustan Igen ersl ,erungs'trager . h fh f 
b' H"h d h . ch d B' , " gerechtfertigten Untersuc ungs- oder Stra a t, 

IS zur 0 e er nac zuentnten en eltrage. im Sinne der zum ASVG. beschlossenen An-

Zu Art. 11 Abs. 1: 

Im Interesse einer Gleichberechtigung soll in den 
Sonderfällen des § 180 ASVG. für die Frage, mit. 
dem Wievielfachen die Rente neu zu bemessen 
ist, nicht das Jahr des Eintrittes des Versiche­
rungsfalles, sondern das Jahr maßgebend sein, in 
dem die Rente im Sinne des § 180 ASVG. neu 
festgestellt wurde. 

Zu Art. II Abs. 4: 

Durch die Ergänzung wird klargest,ellt, daß 
lediglich incder Pensionsversicherung der Kinder­
zu schuß mindestens 53 S zu betragen hat. In der 
Unfallversicherung richtet sich die Höhe des Kin­
derzuschusses weiterhin nach den Bestimmungen 
des § 207 ASVG. 

Zu Art. III Abs. 4: 

Im Hinblick auf die Neufassung des § 506 a 
mußte auch die dazugehörige übergangsbestim­
mung geändert werden. 

Zur 10. Novelle zum Gewerblichen Selbstän­
digen-Pensionsversicherungsgesetz : 

Zu Art. I Z. 3: 

Nach der Regierungsvorlage hätte die Pen­
sionsversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt-

Pfeffer 
Berich tersta tter 

derungen anzupassen. 

Im Zusammenhang mit der Beratung über die 
soeben besprochenen Abänderungsanträge ver­
lieh der Ausschuß dem Wunsche Ausdruck, die 
Bundesministeden für soziale Verwaltung und 
für Justiz mögen prüfen, ob und inwieweit die 
Regelung des § 506 a ASVG. und die entspre­
chenden Regelungen im GSPVG. u,nd LZVG. 
auch auf Zuerkennung einer Haftentschädigung 
durch ausländische Gerichte ausgedehnt werden 
könnten. 

An der Debatte im Ausschuß für soziale Ver­
waltung beteiligten sich außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten lng. H ä u s e r, 
M a r k, Alt e n bur ger, K u I h a n e k, M a­
c h u n z e, Voll man n und Kin cl' I. Bei 

, der Abstimmung wurden die Gesetzentwürfe' mit 
den oberwähnten Abänderungen einstimmig an­
genommen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
somit den A n t rag, der Nationalrat wolle den 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwürfen (289 der Beilagen) mit den an g e­
s chi 0 s sen e n A b ä n der u n gen die ver-
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 9. Dezember 1963 

Rosa Weber 
Obmann 

'j. 
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Abänderungen 
zu den Gesetzentwürfen in 289 der Beilagen 

1. 

(13. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz. ) 

1. Im Art. I Z. 1 hat die Z. 4 lit.b zu lauten: 

"b) freiberuflich tattge Pflichtmitglieder der 
Tierärztekammern. " 

2. Im Art. I Z. 7 hat die in der neu eingefügten 
lit. e enthaltene Zitierung ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b" 
richtig ,,§ 8 Abs. 1 Z. 4 lic b" zu lauten. 

3. Im Art. I Z. 17 hat die Neufassung des 
§ 506 a zu lauten: 

,,§ 506 a. Zeiten einer Untersuchungshaft oder 
Strafhaft, für die ein österreichisches Gericht 
rechtskräftig einen Entschädigungsanspruch we­
gen ungerechtfertigter Untersuchungshaft oder 
wegen ungerechtfertigter Veurteilung zuerkannt 
hat, gelten, sofern der Versicherte vor der 
Haft Beitragszeiten oder Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz 
erworben hat, als Versicherungszeiten, und zwar 
die vor dem Zeitpunkt, ab dem von der betref­
fenden Versichertengruppe erstmals Beiträge ent­
richtet werden konnten, gelegenen Haftzeiten als 
-Ersatzzeiten und die nach diesem Zeitpunkt ge­
legenen Haftzeiten als Beitragszeiten der Pflicht­
versicherung in der Pensionsversicherung. Hin­
sichtlich der letztgenannten Zeiten geht der Ent­
schädigungsbetrag, der freiwillig anerkannt oder 
rechtskräftig zugesprochen wird, auf den zustän­
digen Versicherungsträger bis zur Höhe der Bei­
träge über, die für diese Zeiten unter entspre­
chender Anwendung des § 48 nachzuentrichten 
wären. Die Beitragszeiten gelten in dem Zweig 
der Pensionsversicherung als erworben, in dem 
der Versicherte zuletzt vor der Haftzeit Bei­
trags- oder Ersatzzeiten zurückgelegt hat. Als 
Beitragsgrundlage im Sinne 'des § 243 gilt die 
für die Beitragsbemessung herangezogene Bei­
tragsgrundlage. " 

4. Im Art. IJ ist dem Abs. 1 folgender Satz 
anzufügen: "In den Fällen des § 180 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz ist bei der Neubemes­
sung an Stelle des Eintrittes des Versicherungs­
falles von dem Zeitpunkt auszugehen, zu dem 
die- Rente neu festgestellt wurde." 

5. Im Art. 11 Abs. 4 hat der letzte Halbsatz 
des letzten Satzes zu lauten: "der Kinderzuschuß 
zu Pensionen hat jedoch mindestens 53 S zu be­
tragen:" 

6. Art. 111 Abs. 4 hat zU: lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen des Art. I Z. 17 gelten 
auch in den Fällen, in denen der Entschädigungs­
betrag vor dem 1. Jänner 1964 freiwillig an­
erkannt oder rechtskräftig zugesprochen wurde, 
mit der Maßgabe, daß Zeiten der Untersuchungs­
haft oder Strafhaft, soweit sie nach dem Zeit­
punkt liegen, ab dem von der betreffenden Ver­
sichertengruppe erstmals Beiträge entrichtet wer­
den konnten, nur dann als Beitragszeiten gelten, 
wenn die Beiträge für diese Zeiten unter ent­
sprechender Anwendung des § 48 des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes nachentrichtet 
werden. Die Beiträge gelten als wirksam ent­
richtet, wenn sie bis zum 31. Dezember 1964 
an den zuständigen Versicherungsträger C1l1-

gezahlt werden." 

11. 

(10. Novelle zum Gewerblichen. Selbständigen­
Pensionsverskherungsgesetz. ) 

1. Im Art. I ist als Z. 3 einzufügen: 

,,3. § 19 Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

,Die freiberuflich tätigen bildenden Künstler (§ 2 
Abs. 2 Z. 4) und die Pflichtmitglieder der Tier­
ärztekammern (§ 2 Abs. 2 Z. 5) haben die Bei­
träge an den zur Einhebung der Beiträge in der 
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4 319 der Beilagen 

Kranken- und Unfallversicherung dieser Per­
sonen zuständigen Träger der Krankenver­
sicherung einzuzahlen.' " 

2. Im Art. I erhalten die bisherigen Z. 3 bis 14 
die B,ezeichnung Z. 4 bis 15. 

3. Art. I Z. 15 hat zu entfallen. 

4. Im Art I Z. 16 hat die Neufassung des 
§ 201 a zu lauten: 

,,§ 201 a. Zeiten einer Untersuchungshaft oder 
Strafhaft, für die ein österreichisches Gericht 
rechtskräftig einen Entschädigungsanspruch 
wegen ungerechtfertigter Untersuchungshaft oder 
wegen ungerechtfertigter Verurteilung zue.rkannt 
hat, gelten, sofern der Ver5icherte vor der Haft 
Beitragszeiten oder Ersatzzeiten in der Pensions­

betrag vor dem 1. Jänner 1964 freiwillig an­
erkannt oder rechtskräftig zugesprochen wurde, 
mit der Maßgabe, daß Zeiten d,er Untersuchungs­
haft oder Strafhaft, soweit 'Sie nach dem Zeit­
punkt liegen, ab dem von der betreffenden Ver­
sichertengruppe (§ 2 des Gewerblichen Selbstän­
digen-Pensionsversicherungsgesetzes) erstmals Bei­
träge entrichtet werden konnten, nur dann als 
Beitragszeiten gelten, wenn die Beiträge für diese 
Zeiten nachentrichtet werden. Für die Ermittlung 
der nachzuentrichtenden Beiträge gilt § 201 ades 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche­
rungsgesetzes in der Fassung, des Art. I Z. 1

0
6 

dieses Bundesgesetzes entprechend. Die Beiträge 
gelten als wirksam entrichtet, wenn sie bis zum 
31. Dezember 1964 an den Versicherungsträger 
eingezahl t werden." 

versicherung nach diesem Bundesgesetz erworben 9. Im Art. III ist der Ausdruck "Art. I Z. 9 
hat, als Versicherungszeiten dieser Pensionsver- und 14 lit. d" durch den Ausdruck "Art. I Z. 10 
sicherung, und zwar die vor dem Zeitpunkt, ab und 15 lit. d" zu ersetzen. 
dem von der betreffenden Versichertengruppe 
(§ 2) erstmals Beiträge entrichtet werden 
konnten, gelegenen Haftzeiten als Ersatzzeiten 
und die nach diesem Zeitpunkt gelegenen Haft­
zeiten als Beitragszeiten der Pflichtversicherung. 
Hinsichtlich der letztgenannten Zeiten geht der 

III. 

(6. Novelle zum Landwirtschaftlichen ZlIschllß­
ren tenversicherungsgesetz.) 

Entschädigungsbetrag, der freiwillig anerkannt 1. Im Art. I Z. 4 hat die Neufassung des 
oder rechtskräftig zugesprochen wird, auf den § 180 a zu lauten: 
Versicherungsträger bis zur Höhe de.r Beiträge ,,§ 180 a. Zeiten einer Untersuchungshaft oder 
über, die für diese Zeiten nachzuerrtrichten wär~n. Strafhaft, für die ein österreichisches Gericht 
Die Beitragsgrundlage ist unter Zugrundelegung rechtskräftig einen Entschädigungsanspruch 
der letzten vor der Haftzeit in Betracht kom- wegen ungerechtfertigter Untersuchungshaft oder 
menden Einkünfte aus der im § 62 Abs. 1 Z. 1 wegen ungerechtfertigter Verurteilung zuerkannt 
genannten Erwerbstätigkeit zu ermitteln; § 69 hat, gelten, sofern der Versicherte vor der Haft 
Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. Für das Beitragszeiten oder Ersatzzeiten in der Zuschuß­
Ausmaß der Beiträge gilt der nach der zeitlichen rentenversicherung erworben hat, als Versiche­
Lagerung der Zeiten jeweils in Betracht kom- rungszeiten dieser Zuschußrentenversicherung, 
mende Beitragssatz (§ 18 Abs. 1). Als Beitrags- und zwar die vor dem 1. Jänner 1957 gelegenen 
grundlage im Sinne des § 6,9 gilt bei Beitrags- Haftzeiten als Ersatzzeiten und die nach diesem 
zeiten die .für' die Beitragsb.emessung. heran- I Zeitpuh.kt gele~enen Haftze!te~ als. Beitragszeiten 
gezogene BeItragsgrundlage, bel Ersatzzeiten der der Pfhchtverslcherung. Hmslchtlich der letzt­
auf den Versicherungsmonat entfallend·e Teil der O'enanntenZeiten geht der Entsdlädigungsbetrag, 
letzten vor der Haftzeit in Betracht kommenden der freiwillig anerkannt oder rechtskräftig zuge­
Einkünfte des Versicherten aus der im § 62 sprochen wird, auf den Versicherungsträger bis 
Abs. 1 Z. 1 angeführten Erwerbstätigkeit." zur Höhe der Beiträge über, die für diese Zeiten 

5. Im Art. II Abs. 1 ist der Ausdruck "Art. I 
Z. 9" durch den Ausdruck "Art. I Z. 10" zu er-
setzen. 

6. Im Art. n Abs. 3 ist der Ausdruck "Art. J 
Z. 12" durch den Ausdruck "Art. I Z. 13" zu 
ersetzen. 

7. fm Art. II Abs. 4 ist der Ausdruck "Art. I 
Z. 11 und 12" durch den Ausdruck "Art. I Z. 12 
und 13" zu ersetzen. 

8. Art. 1I Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(fi) Die Bestimmungen des Art. I Z. 16 gelten 
auch in den Fällen, i,n denen der Entschädigungs-

nachzuentrichten wären." 

2. Art. II Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4 gelten 
auch in den Fällen, in denen der Entischädigungs­
betrag vor dem 1. Jänner 1964 freiwillig aner­
kannt oder rechtskräftig zugesprochen wurde, 
mit der Maßgabe, daß Zeiten der Untersuchungs­
haft oder Strafhaft, soweit sie nach dem 31. De­
zember 1956 liegen, nur dann als Beitragszeiten 
gelten, wenn die Beiträge für diese Zeiteri nach­
entrichtet werden. Die Beiträge gelten als wirk­
sam entridl'tet, wenn ,sie his zum 31. Dezember 
1964 an den Versicherungsträger eingezahlt 
werden." 
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